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Erste Satzung zur Änderung der Gebührensatzung über die Sondernutzung  
an öffentlichen Straßen in der Hansestadt Stralsund (Straßensondernutzungsgebührensatzung) 

Beschluss-Nr.: 2020-VII-06-0344 vom 01.10.2020 
 
Auf der Grundlage von § 5 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. M-V S. 467), 
der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V 
S. 146), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 09. April 2020 (GVOBl. M-V S. 166 179), des § 50 Straßen- und Wegege-
setz Mecklenburg-Vorpommern vom 13. Januar 1993 (GVOBl. M-V S. 42), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 05. Juli 
2018 (GVOBl. M-V S. 221, 229), wird nach Beschlussfassung durch die Bürgerschaft vom 01.10.2020 und Anzeige beim Ministerium 
für Inneres und Europa M-V folgende Satzung erlassen: 
 
 
Artikel 1 
 
Die Straßensondernutzungsgebührensatzung der Hansestadt Stralsund vom 10.12.2007, öffentlich bekanntgemacht im Amtsblatt der 
Hansestadt Stralsund Nr. 9 vom 14.12.2007, Seite 3 bis Seite 5, wird wie folgt geändert: 
 
In § 3 Absatz 1 wird Nr. 4 mit folgendem Wortlaut eingefügt: 
 
In der Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 werden für das Aufstellen von Tischen, Sitzbänken und Stühlen im öffentlichen Verkehrs-
raum zum Zwecke der gewerblichen Gastronomie keine Sondernutzungsgebühren nach Maßgabe dieser Satzung erhoben. 
 
 
Artikel 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt rückwirkend am 01.01.2020 in Kraft 
 
Stralsund, 17.11.2020 
 

 
Dr.-Ing. Alexander Badrow  
Oberbürgermeister 

 
 

 

 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende, dem Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde mit 
Schreiben vom 23. Oktober 2020 angezeigte Satzung wird hiermit nach § 5 Abs. 4 Satz 1 KV M-V öffentlich bekanntgemacht. 
 
 
Hinweis nach § 5 Abs. 5 Satz 1 KV M-V: 
 
Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777) oder der aufgrund dieser erlassenen Durchführungsbestimmungen zur KV M-V 
kann nach Ablauf eines Jahres seit öffentlicher Bekanntmachung dieser Satzung nicht mehr geltend gemacht werden, wenn nicht der 
Verstoß innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus welcher sich der Ver-
stoß ergibt, gegenüber der Hansestadt Stralsund geltend gemacht wird. Abweichend hiervon kann eine Verletzung von Anzeige-, Ge-
nehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften stets geltend gemacht werden. 
 
Stralsund, 17.11.2020 
 

 
Dr.-Ing. Alexander Badrow  
Oberbürgermeister 
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Bebauungsplan Nr. 73 der Hansestadt Stralsund 
„Parkplatz Berufsschulcampus in Grünhufe“ 

Aufstellungsbeschluss und Einleitung des 22. Änderungsverfahrens  
für den Flächennutzungsplan der Hansestadt Stralsund 

Beschluss-Nr.: 2020-VII-07-0381 vom 05.11.2020 
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 
 
1. Für das im Stadtgebiet Grünhufe, Stadtteil Freienlande gelegene Gebiet, welches im Süden durch die Lindenallee begrenzt wird, soll 
ein Bebauungsplan gemäß § 2 Abs. 1 BauGB aufgestellt werden. 

Das ca. 0,7 ha große Plangebiet umfasst Anteile folgender Flurstücke: 282, 283, 287, 288 und 466 der Flur 1, Gemarkung Grünhufe. 

2. Ziel der Planung ist, für die geplante Stellplatzanlage des Berufsschulcampus in Grünhufe Baurecht zu erlangen, damit der Campus 
die für die Nutzung erforderlichen Stellplätze bereitstellen kann. 

3. Der rechtswirksame Flächennutzungsplan, genehmigt mit Bescheid der höheren Verwaltungsbehörde vom 08.05.1999, Az. 512.111-
05.000, soll für die ca. 3,7 ha große Teilfläche für den Berufsschulcampus in Grünhufe geändert werden. Der bisher im Flächennut-
zungsplan als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage dargestellte Bereich soll nun entsprechend der geplanten Nutzung 
und die Wohnbaufläche in eine Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung Schule geändert werden. 

Der dem Flächennutzungsplan beigeordnete Landschaftsplan ist ebenfalls zu ändern. 

4. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. 

Stralsund, den 27. November 2020 
 
gez. Dr.-Ing. Frank-Bertolt Raith 
Leiter des Amtes für Planung und Bau 
 
 
Anlage: Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 73 der Hansestadt Stralsund „Parkplatz Berufsschulcampus in Grünhufe“ 
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Anlage: Geltungsbereich der 22. Änderung des Flächennutzungsplanes der Hansestadt Stralsund  
für den Bereich des Berufsschulcampus in Grünhufe 
 

 
 
 
 

 
 

Satzung der Hansestadt Stralsund über das förmlich festgelegte Sanierungsgebiet 
„Tribseer Vorstadt“ – Sanierungssatzung 

Beschluss-Nr.: 2020-VII-08-0409 vom 03.12.2020 
 
Aufgrund des § 5 Abs. 1 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13. Juli 2011 (GVOBl. 
M-V S. 467), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. M-V S. 467), und des § 142 Abs.1 i.V.m. 
Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom  03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08. August  2020 (BGBl. I S. 1728), hat die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund 
folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 Festlegung des Sanierungsgebietes 

 
(1) In dem im Lageplan (Anlage) gekennzeichneten Sanierungsgebiet in der Tribseer Vorstadt liegen städtebauliche 
Missstände vor. Dieses Gebiet soll durch städtebauliche Sanierungsmaßnahmen wesentlich verbessert und aufgewertet 
werden. Das gemäß digitalem Umriss ca. 20,65 ha umfassende Gebiet wird hiermit als Sanierungsgebiet förmlich festge-
legt. 
 
(2) Das Gebiet umfasst alle Grundstücke und Grundstücksteile innerhalb der im Lageplan vom 22.10.2020 durch eine rote 
Linie gekennzeichneten, vom übrigen Stadtgebiet abgegrenzten Fläche. 
Der Lageplan vom 22.10.2020 ist Bestandteil dieser Satzung und als Anlage beigefügt. 
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§ 2 Sanierungsverfahren 
 
Die Sanierungsmaßnahmen werden in dem gekennzeichneten Sanierungsgebiet unter Anwendung der besonderen 
sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 bis 156a BauGB durchgeführt. 
 
§ 3 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung wird gemäß § 143 Abs. 1 BauGB mit ihrer Bekanntmachung rechtsverbindlich. 
 
Hansestadt Stralsund, den 03.12.2020 
 

 
Dr.-Ing. Alexander Badrow  
Oberbürgermeister 

 
 

 
Anlage zur Satzung 
 

 
 
 

 
Ergänzend zur Satzung hat die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschlossen: 
Gemäß § 142 Abs. 3 Satz 3 Baugesetzbuch sollen die Sanierungsmaßnahmen innerhalb einer Frist von 15 Jahren durchgeführt wer-
den. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Gemäß § 215 Absatz 1 BauGB ist eine Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens-
mängel und Formvorschriften sowie der in § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB bezeichneten Mängel der Abwägung unbeachtlich, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung schriftlich gegenüber der Hansestadt Stralsund unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  
 
Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13. Juli 2011 
(GVOBl. M-V S. 777) oder der aufgrund dieser erlassenen Durchführungsbestimmungen zur KV M-V kann nach Ablauf eines Jahres 
seit der Öffentlichen Bekanntmachung dieser Satzung nicht mehr geltend gemacht werden, wenn nicht der Verstoß innerhalb der Jah-
resfrist schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus welcher sich der Verstoß ergibt, gegenüber der 
Hansestadt Stralsund geltend gemacht wird. Abweichend hiervon kann eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekannt-
machungsvorschriften stets geltend gemacht werden. 
 
Stralsund, 03.12.2020 
 

 
Dr.-Ing. Alexander Badrow  
Oberbürgermeister 

 
 

 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
Widmungsverfügung 

 
Der nachstehende Weg im Stadtteil Knieper Nord des Stadtgebietes Knieper  der Hansestadt Stralsund wird gemäß § 7 des Straßen- 
und Wegegesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (StrWG-MV) vom 13. Januar 1993 (GVOBl. M-V S. 42), geändert durch das 
Gesetz vom 2. März 1993 (GVOBl. M-V S. 178), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 
229), dem öffentlichen Verkehr gewidmet: 
 
Lagebezeichnung des Weges: 
  

Ostseeküstenradweg  
von der Ortsgrenze Stralsund bis zum Seebad Stralsund 
 
Gemarkung Stralsund 
Flur 2,  
Flurstücke 16/3 tlw., 17/3 tlw., 18/3 tlw., 19/9 tlw., 20/6 tlw., 21/8 tlw., 21/9 tlw., 23/38 tlw., 23/40 tlw., 23/42 tlw., 79 tlw., 77/4 tlw., 
77/11 tlw., 77/5 tlw., 77/6 tlw., 82 tlw., 23/28 tlw., 78 tlw. 
        
Flur 4,  
Flurstücke 173 tlw., 74/18 tlw., 74/9 tlw., 74/12 tlw., 74/11 tlw.  
 

 
Festsetzungen:  
 
Klassifizierung:        sonstige öffentliche Straße gemäß § 3 Nr. 4 StrWG-MV  
Funktion:         Verbindung  
Widmungsbeschränkung:  Radfahrer/Fußgänger 
Straßenbaulastträger:    Hansestadt Stralsund 
 
Der Lageplan der für den öffentlichen Verkehr gewidmeten Flächen liegt vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung beim 
Amt für Planung und Bau der Hansestadt Stralsund, Abt. Straßen und Verkehrslenkung, Badenstraße 17, 18439 Stralsund, Erdge-
schoss, aus. 
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Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Widmungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist 
bei der Hansestadt Stralsund, Der Oberbürgermeister, Amt für Planung und Bau, Abt. Straßen und Verkehrslenkung, Postfach 2145, in 
18408 Stralsund oder bei jeder anderen Dienststelle des Oberbürgermeisters der Hansestadt Stralsund schriftlich oder zur Nieder-
schrift einzulegen. 
 
Stralsund,  06.11.2020 

 
Dr.-Ing. Alexander Badrow  
Oberbürgermeister 

 
 

 
Anlage: Lageplan 
  

 



 Amtsblatt der Hansestadt Stralsund Nr. 12

	
	
	
	

	
	
	
	

Seite 8 

Öffentliche Bekanntmachung 
Widmungsverfügung 

 
Nachstehender Weg im Stadtteil Frankensiedlung und im Stadtteil Andershof des Stadtgebietes Franken und des Stadtgebietes Süd 
der Hansestadt Stralsund wird gemäß § 7 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (StrWG-MV) vom 
13. Januar 1993 (GVOBl. M-V S. 42), geändert durch das Gesetz vom 2. März 1993 (GVOBl. M-V S. 178), zuletzt geändert durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 229), dem öffentlichen Verkehr gewidmet: 
 
Lagebezeichnung des Weges:      
 

Ostseeküstenradweg  
von Höhe Selliner Weg bis Höhe Boddenweg 
 
Gemarkung Stralsund 
Flur 40, 
Flurstücke 32/10 tlw., 32/8 tlw.  
 
Gemarkung Stralsund 
Flur 41, 
Flurstücke 158/1 tlw., 203 tlw. 
 
Gemarkung Andershof 
Flur 1, 
Flurstücke 6/1 tlw., 7/3 tlw., 7/5 tlw., 8/2 tlw., 20 tlw., 13/37 tlw., 15/19 tlw., 18/3 tlw., 19/9 tlw., 19/14 tlw., 19/35 tlw., 21/6 tlw.,  
22/3 tlw., 24/9 tlw., 24/1 tlw. 

 
 
Festsetzungen:  
 
Klassifizierung:        sonstige öffentliche Straße gemäß § 3 Nr. 4 StrWG- MV  
Funktion:         Verbindung  
Widmungsbeschränkung:  Radfahrer/Fußgänger 
Straßenbaulastträger:    Hansestadt Stralsund 
 
Der Lageplan der für den öffentlichen Verkehr gewidmeten Flächen liegt vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung beim 
Amt für Planung und Bau der Hansestadt Stralsund, Abt. Straßen und Verkehrslenkung, Badenstraße 17, 18439 Stralsund, Erdge-
schoss, aus. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Widmungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist 
bei der Hansestadt Stralsund, Der Oberbürgermeister, Amt für Planung und Bau, Abt. Straßen und Verkehrslenkung, Postfach 2145, in 
18408 Stralsund oder bei jeder anderen Dienststelle des Oberbürgermeisters der Hansestadt Stralsund schriftlich oder zur Nieder-
schrift einzulegen. 
 
 
Stralsund, den 06.11.2020 
 

 
Dr.-Ing. Alexander Badrow  
Oberbürgermeister 
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Anlage: Lageplan  
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Jahresabschluss 2019 
gemäß § 14 Absatz 5 Kommunalprüfungsgesetz 

Bekanntmachung der Stralsunder Innovations- und Gründerzentrum GmbH 
 
I. Der Jahresabschluss 2019 der Stralsunder Innovations- und Gründerzentrum GmbH wurde durch die GdW Revision AG Hamburg 

geprüft und am 05. Juni 2020 mit einem Bestätigungsvermerk versehen: 
 

„Wir haben den Jahresabschluss der SIG Stralsunder Innovations- und Gründerzentrum Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
Stralsund – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der SIG Stralsunder Innovations- und Gründerzentrum Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung, Stralsund, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft. 

 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 

handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 
2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Be-
langen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts geführt hat.  
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 13 Abs. 3 KPG M-V 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und 
haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, 
dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, 
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - fal-
schen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundla-
ge des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die 
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die 
Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und 
um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beab-
sichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet. 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und 
§ 13 Abs. 3 KPG M-V unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus 
Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, 
dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent-
scheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresab-

schluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungs-
nachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusam-
menwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrol-
len beinhalten können. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die 
Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzu-
geben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver-
tretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesent-
liche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der 
Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im La-
gebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir 
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der 
Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte 
Bild von der Lage des Unternehmens. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht 
durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Anga-
ben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung 
der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben so-
wie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Er-
eignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung 
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prü-
fung feststellen. 
 
SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN 
 
Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß § 13 Abs. 3 und § 14 Abs. 2 KPG M-V 
Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen 
 
Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gesellschaft i. S. v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2019 befasst. Gemäß § 14 Abs. 2 KPG M-V haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzu-
gehen. 
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Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns keine Sachverhalte bekannt geworden 
sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft Anlass geben. Ohne diese Beurteilung 
einzuschränken, weisen wir darauf hin, dass die Gesellschaft zur Finanzierung des neuen Geschäftszweigs MakerPort Zuwendungen 
vom Landesamt für Gesundheit und Soziales aus dem Europäischen Sozialfonds und vom Ministeriums für Energie, Infrastruktur und 
Digitalisierung M-V erhalten hat. Für das Geschäftsjahr 2020 plant die Gesellschaft die Inanspruchnahme von Zuwendungen in Höhe 
von T€ 228,0. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft sowie für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet haben. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers 
 
Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung 
nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragenkreise 11 bis 16, durchgeführt.  
Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 11 bis 16 zu würdigen, 
ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, 
die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.“ 
 
Berlin, den 5. Juni 2020 
 
GdW Revision AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 
 
Schlesing 
Wirtschaftsprüferin 
 
 
II. Der Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern hat mit Schreiben vom 28. Oktober 2020 gesondert auf den Bestätigungs-

vermerk des Abschlussprüfers hingewiesen. 
 
III.  Der Gesellschafter der Stralsunder Innovations- und Gründerzentrum GmbH hat am  27.10.2020 folgende Beschlüsse gefasst:  
 

1. Der von der GdW Revision AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft geprüfte Jahresabschluss zum  
31.12.2019 der SIG Stralsunder Innovations- und Gründerzentrum GmbH, mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 7.488,96 
Euro und einer Bilanzsumme in Höhe von 1.197.721,96 Euro, wird festgestellt. 

 
  2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 7.488,96 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen und mit dem Mittelvortrag verrechnet.  
 
IV. Der Jahresabschluss 2019 und der Lagebericht werden vom Zeitpunkt der Veröffentlichung an für sieben Tage in den Geschäfts 

räumen der Stralsunder Innovations- und Gründerzentrum GmbH, Heinrich-Mann-Straße 11, 18435 Stralsund, öffentlich ausge-
legt. 

 
 
Stralsund, den 11.11.2020 
 
 
gez. Peter Fürst 
Geschäftsführer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


